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Öffentliche Bekanntmachung 

 
der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2018 

 
I. Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2018 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes zur  Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV. 
NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29.11.2016, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss 
vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit  

 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf   36.692.620 EUR 
 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  37.045.120 EUR 
 

im Finanzplan mit  
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf  34.919.304 EUR 
 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf  33.948.141 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  2.490.900 EUR 
 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.745.801 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 105.000 EUR 
 

festgesetzt.  
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen 
(ohne Ausleihungen) erforderlich ist, wird auf  0 EUR 
 
festgesetzt.  
 
 

§ 2 a 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der 
Ausleihungen an städt. Beteiligungen erforderlich ist, wird auf  0 EUR 
 
festgesetzt.  
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§ 3  
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur  
Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren  
erforderlich ist, wird auf 209.000 EUR 
 
festgesetzt.  
 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussicht- 
lichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 352.500 EUR 
 
festgesetzt.  
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf  2.000.000 EUR 
 
festgesetzt.  
 
 

§ 5 a 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung  aus dem 
Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden dürfen,  
wird auf  161.786 EUR 
 
festgesetzt.  
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß Satzung über die Festsetzung 
der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Erwitte (Hebesatzsatzung) in 
der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2018: 
 
1. Grundsteuer  
 

    1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
          (Grundsteuer A) auf  383 v.H. 
 

    1.2 für die Grundstücke  
          (Grundsteuer B) auf  519 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf  450 v.H. 
 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder 
hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen 
sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 
 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Nr.: 5 23. Jahrgang Seite:  4 

§ 8 
 

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind frei 
werdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besol-
dungsgruppe umzuwandeln. 
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen frei wer-
dende Stellen nicht mehr besetzt werden. 
 
 

§ 9 
 
Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Min-
deraufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. 
Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und 
Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit 
verwendet werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergeb-
nisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden. 
 
 
 
 
 

 
II. Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Landrätin des Kreises Soest als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 05.01.2018 angezeigt worden. 
 
Die Landrätin des Kreises Soest als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung 
vom 03.04.2018 die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushalts-
sicherungskonzeptes erteilt. Weiterhin wurde gem. § 75 Abs. 4 GO NRW die zum Ausgleich 
des in der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesenen Fehlbedarfes erfor-
derliche Verringerung der allgemeinen Rücklage genehmigt. Das Anzeige- und Genehmi-
gungsverfahren gem. § 80 Abs. 5 i.V.m. § 76 Abs. 2 GO NRW wurde damit für abgeschlos-
sen erklärt. 

Der Haushaltsplan mit Anlagen steht zur Einsichtnahme vom 13.04.2018 bis zum Ende der 
Auslegung des Jahresabschlusses 2018 im Rathaus der Stadt Erwitte in Erwitte, Am Markt 
13, Zimmer 201, während der Öffnungszeiten, 

montags – freitags  von 08.30 bis 12.00 Uhr   
montags – dienstags  von 14.00 bis 16.00 Uhr  
donnerstags   von 14.00 bis 17.00 Uhr 

zur Verfügung. 
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III. Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
Erwitte, 05.04.2018 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
 
gez. Wessel 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 
Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Füh-
rung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz 
– KorruptionsbG) 
 
Veröffentlichungspflicht nach § 16 KorruptionsbG 
 
Am 01.03.2005 ist das von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen am 16.12.2004 erlas-
sene Korruptionsbekämpfungsgesetz in Kraft getreten. Aus § 16 in Verbindung mit § 1 ergibt 
sich für die Mitglieder in den Gremien der Stadt Erwitte die Verpflichtung, schriftlich Auskunft 
zu geben über  
 
1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge,  

 
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 

Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,  
 

3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisa-
tionsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen,  
 

4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen,  
 

5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien.  
 
 

Diese Angaben sind in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen.  
 
Die von den Mitgliedern der Gremien der Stadt Erwitte beantworteten Fragebögen liegen im 
Rathaus, Aufgabenbereich Personal, Organisation, Zimmer 221, Frau Schümer (Telefon 
02943/896 221), während der Öffnungszeiten des Rathauses zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
Erwitte, 27.02.2018 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Wessel 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 
Am Donnerstag, dem 19. April 2018, 18.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses der 
Stadt Erwitte eine Sitzung des Rates der Stadt Erwitte (29. Sitzung in der Wahlperiode 
2014/2020) mit folgender Tagesordnung statt: 
 
 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 

TOP 
 
Vorlagen-Nr. 
 

 

1.  Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
 

2.  Mitteilungen der Verwaltung 
 

3.  Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

4. 33/2018 Jahresbericht 2017 der Freiwilligen Feuerwehr Erwitte 
 

5. 31/2018 Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der FFW 
 

6. 38/2018 Gremien- und Vereinstätigkeiten des Bürgermeisters 
 

7. 50/2018 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erwitte - 
Ausweisung weiterer Vorrangflächen für die Nutzung der Wind-
energie 
a) Behandlung der eingegangenen Bedenken und Anregungen 
b) Erneuter Feststellungsbeschluss 
 

8. 22/2018 Jahresabschluss 2016 für den Gebäudebetrieb Erwitte 
 

9. 25/2018 Entlastung des Betriebsausschusses Gebäude 
 

10. 35/2018 Antrag der SPD-Fraktion die Fahrzeugflotte der Stadt auf E-
Autos umzurüsten 
 

 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 

TOP Vorlagen-Nr. 
 

 

11.  Mitteilungen der Verwaltung 
 

12.  Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

13. 29/2018 Wahl einer Schiedsperson 
 

14. 30/2018 Aufstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen 
für die Geschäftsjahre 2019 - 2023 
 

 
 


